
 

 

 

Gerrits Metall & Montagetechnik e.U.    Teichbauerweg 4, 9431 St.Stefan , office@gerritsmetall.at 

AGB Fahrzeugtechnik 

für die Ausführung von Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen, deren Teilen und Aufbauten, sowie für die Erstellung von Kostenvoran-

schlägen.  

Ausgabe Jänner 2023 

1. Geltung 

1.1.Diese Geschäftsbedingungen gelten zwi-

schen uns Gerrits Metall & Montagetechnik e.U. 

und natürlichen und juristischen Personen (kurz 

Kunde) für das gegenständliche Rechtsgeschäft 

sowie gegenüber unternehmerischen Kunden 

auch für alle hinkünftigen Geschäfte, selbst 

wenn im Einzelfall, insbesondere bei künftigen 

Ergänzungs- oder Folgeaufträgen darauf nicht 

ausdrücklich Bezug genommen wurde.  

1.2.Es gilt gegenüber unternehmerischen Kun-

den jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle 

Fassung unserer AGB, abrufbar auf unserer 

Homepage (www.gerritsmetall.at). Diese wird 

auch den Kunden zugestellt. 

1.3. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zu-

grundelegung unserer AGB.  

1.4. Geschäftsbedingungen des Kunden oder 

Änderungen bzw. Ergänzungen unserer AGB 

bedürfen zu ihrer Geltung unserer ausdrückli-

chen – gegenüber unternehmerischen Kunden 

schriftlichen – Zustimmung. 

1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden werden 

auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nach 

Eingang bei uns nicht ausdrücklich widerspre-

chen.  

2. Angebot/Vertragsabschluss 

2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich. 

2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien 

unsererseits oder von diesen AGB abweichende 

Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem 

Vertragsabschluss werden gegenüber unterneh-

merischen Kunden erst durch unsere schriftliche 

Bestätigung verbindlich. 

2.3. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, An-

zeigen auf Messeständen, Rundschreiben, Wer-

beaussendungen oder anderen Medien (Infor-

mationsmaterial) angeführte Informationen 

über unsere Produkte und Leistungen, die nicht 

uns zuzurechnen sind, hat der Kunde – sofern 

der Kunde diese seiner Entscheidung zur Beauf-

tragung zugrunde legt – uns darzulegen. Dies-

falls können wir zu deren Richtigkeit Stellung 

nehmen. Verletzt der Kunde diese Obliegenheit, 

sind derartige Angaben unverbindlich, soweit 

diese nicht ausdrücklich – unternehmerischen 

Kunden gegenüber schriftlich – zum Vertragsin-

halt erklärt wurden. 

2.4. Kostenvoranschläge werden ohne Ge-

währ erstellt und sind entgeltlich. Verbraucher 

werden vor Erstellung des Kostenvoranschlages 

auf die Kostenpflicht hingewiesen. Erfolgt eine 

Beauftragung mit sämtlichen im Kostenvoran-

schlag umfassten Leistungen, wird von der ge-

genständlichen Rechnung das Entgelt für den 

Kostenvoranschlag in Abzug gebracht.  

2.5. Stornogebühren/Reuegeld 

Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung ei-

ner Stornogebühr (eines Reuegeldes) von 30% 

des Kaufpreises/Werklohnes ohne Angabe von 

Gründen (§ 909 ABGB) vom Vertrag zurückzu-

treten. 

3. Preise 

3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als 

Pauschalpreis zu verstehen. Preise, Stundens-

ätze und Gebühren sind bei uns in den Ge-

schäftsräumlichkeiten ausgezeichnet. 

3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, 

die im ursprünglichen Auftrag keine Deckung 

finden, besteht Anspruch auf angemessenes 

Entgelt. 

3.3. Preisangaben verstehen sich zuzüglich der 

jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer 

und ab Lager. Verpackungs-, Transport-, Verla-

dungs- und Versandkosten sowie Zoll und Versi-

cherung gehen zu Lasten des unternehmeri-

schen Kunden. Verbrauchern als Kunden gegen-

über werden diese Kosten nur verrechnet, wenn 

dies einzelvertraglich ausverhandelt wurde. Wir 

sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung ver-

pflichtet, Verpackung zurückzunehmen. 

3.4. Wir behalten uns vor bei steigende Energie-

preise ein Energiekostenzuschlag zu verrech-

nen. 

4. Beigestellte Ware 

4.1. Werden Geräte oder sonstige Materialien 

vom Kunden bereitgestellt, sind wir berechtigt, 

dem Kunden einen Zuschlag von 10% des 

Werts der beigestellten Geräte bzw. des Materi-

als zu berechnen. 

4.2. Der Kunde verpflichtet sich, nur Ware bei-

zustellen, die mit den Herstellervorgaben über-

einstimmen. 

4.3. Solche vom Kunden beigestellte Geräte 

und sonstige Materialien sind nicht Gegenstand 

von Gewährleistung. 

5. Zahlung 

5.1. Ein Drittel des Entgeltes wird bei Vertrags-

abschluss, ein Drittel bei Leistungsbeginn und 

der Rest nach Leistungsfertigstellung fällig.  

5.2. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug 

bedarf einer ausdrücklichen, gegenüber unter-

nehmerischen Kunden schriftlichen – Vereinba-

rung.  

5.3. Vom Kunden vorgenommene Zahlungs-

widmungen auf Überweisungsbelegen sind für 

uns nicht verbindlich. 

5.4. Gegenüber Unternehmern als Kunden sind 

wir gemäß § 456 UGB bei verschuldetem Zah-

lungsverzug dazu berechtigt, 9,2 % Punkte 

über dem Basiszinssatz zu berechnen. 

Gegenüber Verbrauchern berechnen wir einen 

Zinssatz iHv 4%.  

5.5. Die Geltendmachung eines weiteren Ver-

zugsschadens bleibt vorbehalten, gegenüber 

Verbrauchern als Kunden jedoch nur, wenn dies 

im Einzelnen ausgehandelt wird.  

5.6. Kommt der unternehmerische Kunde im 

Rahmen anderer mit uns bestehender Vertrags-

verhältnisse in Zahlungsverzug, so sind wir be-

rechtigt, die Erfüllung unserer Verpflichtungen 

aus diesem Vertrag bis zur Erfüllung durch den 

Kunden einzustellen.  

5.7. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forde-

rungen für bereits erbrachte Leistungen aus der 

laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden 

fällig zu stellen. Dies gegenüber Verbrauchern 

als Kunden nur für den Fall, dass eine rückstän-

dige Leistung zumindest seit sechs Wochen fäl-

lig ist und wir unter Androhung dieser Folge den 

Kunden unter Setzung einer Nachfrist von min-

destens zwei Wochen erfolglos gemahnt haben. 

5.8. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem 

Kunden nur insoweit zu, als Gegenansprüche 

gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt 

worden sind. Verbrauchern als Kunden steht 

eine Aufrechnungsbefugnis auch zu, soweit Ge-

genansprüche im rechtlichen Zusammenhang 

mit der Zahlungsverbindlichkeit des Kunden ste-

hen, sowie bei Zahlungsunfähigkeit unseres Un-

ternehmens. 

5.9. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen 

und Rechte aus dem Vertragsverhältnis ohne 

unsere schriftliche Zustimmung abzutreten.  

5.10. Leistet die Versicherung des Kunden trotz 

Direktverrechnungszusage nicht, so verpflich-

tet sich der Kunde, unsere Leistung bzw. einen 

allfälligen Selbstbehalt zu bezahlen.  

5.11. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfal-

len gewährte Vergütungen (Rabatte, Abschläge 

u.a.) und werden der Rechnung zugerechnet.  

5.12. Für zur Einbringlichmachung notwendige 

und zweckentsprechende Mahnungen verpflich-

tet sich der Kunde bei verschuldetem Zahlungs-

verzug zur Bezahlung von Mahnspesen pro 

Mahnung in Höhe von €20 soweit dies im ange-

messenen Verhältnis zur betriebenen Forderung 

steht.  

6.  Zurückbehaltung des Kfz 

6.1. Für alle unsere Forderungen aus dem ge-

genständlichen Auftrag, insbesondere auch für 

Ersatz notwendiger und nützlicher Aufwendun-

gen sowie vom Kunden verschuldeten Scha-

dens, steht uns ein Zurückbehaltungsrecht an 

dem Reparaturgegenstand gegen den Kunden 

und auch einem von diesem verschieden Eigen-

tümer (z.B: Leasinggeber) zu. 



6.2. Forderungen des Kunden auf Ausfolgung 

an ihn oder Dritte einschließlich Weisungen, 

über den Reparaturgegenstand in bestimmter 

Weise zu verfügen, können wir bis zur vollständi-

gen Bezahlung des Entgelts und allfälliger Er-

satzansprüche das Zurückbehaltungsrecht an 

der Sache sowie die Zug-um-Zug-Einrede 

(gleichzeitiger Austausch von Kfz und Geld) ent-

gegenhalten. 

7. Bonitätsprüfung 

7.1. Der Kunde / der ausländische Kunde erklärt 

sein ausdrückliches Einverständnis, dass seine 

Daten ausschließlich zum Zwecke des Gläubi-

gerschutzes an die staatlich bevorrechteten 

Gläubigerschutzverbände, Alpenländischer 

Kreditorenverband (AKV), Österreichischer Ver-

band Creditreform (ÖVC), Insolvenzschutzver-

band für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen 

(ISA) und Kreditschutzverband von 1870 (KSV) / 

des Landes in dem der Kunde seinen Wohnsitz 

hat, übermittelt werden dürfen.  

8.  Mitwirkungspflichten des Kunden 

8.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausführung 

beginnt frühestens, sobald der Kunde alle bauli-

chen, technischen sowie rechtlichen Vorausset-

zungen zur Ausführung geschaffen hat, die im 

Vertrag oder in vor Vertragsabschluss dem Kun-

den erteilten Informationen umschrieben wurden 

oder der Kunde aufgrund einschlägiger Fach-

kenntnis oder Erfahrung kennen musste.  

8.2. Insbesondere hat der Kunde vor Beginn der 

Leistungsausführung die nötigen Angaben über 

Hochvoltkomponenten, Hydraulikanlagen, Um-

baupläne, Genehmigungsdokumente oder ähnli-

ches, sonstige Hindernisse baulicher Art, mögli-

che Störungsquellen, Gefahrenquellen sowie all-

fällige diesbezügliche projektierte Änderungen 

unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Auf-

tragsbezogene Details zu den notwendigen An-

gaben können bei uns erfragt werden. 

8.3. Der Kunde hat die erforderlichen Bewilli-

gungen Dritter sowie Meldungen und Bewilli-

gungen durch Behörden auf seine Kosten zu 

veranlassen.  

8.4. Der Kunde trägt die Kosten für den erfor-

derlichen Treibstoff bzw. Energie für den Probe-

betrieb.  

8.5. Der Kunde hat auf Gegenstände hinzuwei-

sen, die sich im Fahrzeug befinden, aber nicht 

zum Betrieb des Fahrzeuges bestimmt sind.  

8.6. Der Kunde hat uns über Garantievereinba-

rungen (zB. Herstellergarantie) mit Dritten zu 

informieren und uns diese auszuhändigen.  

8.7. Auf die Mitwirkungspflicht des Kunden wei-

sen wir im Rahmen des Vertragsabschlusses 

hin, sofern nicht der Kunde darauf verzichtet hat 

oder der unternehmerische Kunde aufgrund 

Ausbildung oder Erfahrung über solches Wissen 

verfügen musste.  

8.8. Kommt der Kunde dieser Mitwirkungspflicht 

nicht nach, ist – ausschließlich im Hinblick auf 

die infolge falscher Kundenangaben nicht voll 

gegebene Leistungsfähigkeit – unsere Leistung 

nicht mangelhaft (keine Ansprüche auf Ge-

währleistung oder Schadenersatz).  

9. Leistungsausführung 

9.1. Wir sind lediglich dann verpflichtet, nach-

trägliche Änderungs- und Erweiterungswün-

sche des Kunden zu berücksichtigen, wenn sie 

aus technischen Gründen erforderlich sind, um 

den Vertragszweck zu erreichen. 

9.2. Dem unternehmerischen Kunden zumut-

bare, sachlich gerechtfertigte, geringfügige 

Änderungen unserer Leistungsausführung 

gelten als vorweg genehmigt.  

9.3. Kommt es nach Auftragserteilung, aus wel-

chen Gründen auch immer, zu einer Abände-

rung oder Ergänzung des Auftrages, so verlän-

gert sich die Liefer-/Leistungsfrist um einen an-

gemessenen Zeitraum. 

9.4. Wünscht der Kunde nach Vertragsab-

schluss eine Leistungsausführung innerhalb ei-

nes kürzeren Zeitraums, stellt dies eine Ver-

tragsänderung dar. Hierdurch können Überstun-

den notwendig werden und/oder durch die Be-

schleunigung der Materialbeschaffung Mehrkos-

ten auflaufen, durch die sich das Entgelt im Ver-

hältnis zum notwendigen Mehraufwand ange-

messen erhöht. 

10. Leistungsfristen und Termine 

10.1. Fristen und Termine verschieben sich bei 

höherer Gewalt, Streik, nicht vorhersehbarer 

und von uns nicht verschuldeter Verzögerung 

unserer Zulieferer oder sonstigen vergleichbaren 

Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbe-

reich liegen, um jenem Zeitraum, während des-

sen das entsprechende Ereignis andauert.  

10.2. Unternehmerischen Kunden gegenüber 

sind Liefer- und Fertigstellungstermine nur ver-

bindlich, wenn deren Einhaltung schriftlich zu-

gesagt wurde. 

10.3. Bei Verzug mit der Vertragserfüllung durch 

uns steht dem Kunden ein Recht auf Rücktritt 

vom Vertrag nach Setzung einer angemessenen 

Nachfrist zu. Die Setzung der Nachfrist hat 

schriftlich (von unternehmerischen Kunden mit-

tels eingeschriebenen Briefs) unter gleichzeitiger 

Androhung des Rücktritts zu erfolgen.  

11. Beschränkung des Leistungsumfanges  

11.1. Im Rahmen von Zerlege- oder Reparaturar-

beiten können unerhebliche Beschädigungen 

bzw kleine Kratzer entstehen. Beim Abstellen 

des Fahrzeuges bei uns können unabwendbare 

Beschädigungen durch Tiere (z.B.Marderbisse) 

entstehen. Der Kunde verpflichtet sich, Schläu-

che und Kabel vor Fahrtantritt zu kontrollieren 

oder kontrollieren zu lassen und auf Flüssigkeits-

austritt besonders zu achten. Solche Schäden 

stellen keinen Mangel dar (keine Gewährleis-

tung) und sind von uns nur zu verantworten 

(Schadenersatz), wenn wir diese grob fahrlässig 

verursacht haben.  

11.2. Bei Lackierungen sind Unterschiede in 

den Farbnuancen möglich.  

11.3. Der Kunde erteilt zur Beschränkung des 

Leistungsumfanges seine ausdrückliche Ein-

willigung. 

12. Probefahrten 

12.1. Der Kunde ermächtigt uns zu Probe- und 

Überstellungsfahrten mit Kraftfahrzeugen und zu 

Probeläufe mit Aggregaten (z.B: Lichtma-

schine, Starter, u.a). 

13. Pannendienst / Behelfsmäßige Instandset-

zung 

13.1. Bei behelfsmäßigen Instandsetzungen / 

Pannendienst besteht lediglich eine sehr be-

schränkte und den Umständen entsprechende 

Haltbarkeit. Der Kunde wurde hierauf hingewie-

sen. 

13.2. Vom Kunden ist bei behelfsmäßiger In-

standsetzung umgehend eine fachgerechte In-

standsetzung zu veranlassen.  

13.3. Wir weisen darauf hin, dass beschädigte 

Alufelgen (auch Herstellerempfehlung) ausge-

tauscht werden sollen. Sollte eine 

leistungspflichtige Versicherung den Auftrag zur 

Reparatur erteilen, so obliegt es dem Kunden, 

uns den Erneuerungsauftrag zu erteilen und er 

verpflichtet sich, die Mehrkosten zu tragen. 

14. Altteile 

14.1. ERSETZTE ALTTEILE (NICHT MEHR ZU 

VERWENDEN) - AUSGENOMMEN 

TAUSCHTEILE (WIEDERVERWENDBAR) - 

SIND VON UNS BIS ZUR ÜBERGABE DES 

FAHRZEUGES AUFZUBEWAHREN. DER 

KUNDE KANN DEREN HERAUSGABE 

VERLANGEN. DANACH SIND WIR ZUR 

ENTSORGUNG BERECHTIGT UND DER 

KUNDE HAT ALLFÄLLIGE 

ENTSORGUNGSKOSTEN GESONDERT ZU 

TRAGEN. 

15. Tauschaggregate 

15.1. Tauschaggregate sind generalüberholte 

Aggregate (z.B.: Lenkgetriebe, Differential, u.a.). 

Die Berechnung von Tauschpreisen erfolgt unter 

der Annahme, dass die schadhaften Aggregate 

des Kunden noch aufbereitungsfähig sind. 

Diese schadhaften Aggregate/-teile sind an den 

Aufbereiter zu retournieren. Diese Bedingung 

wird Vertragsinhalt. 

16. Abstellung von Fahrzeugen 

16.1. Wird ein Fahrzeug vom Kunden nicht zum 

vereinbarten Abholungstermin oder nach Ver-

ständigung von der Fertigstellung am selben 

Werktag (Abholungstag) abgeholt, sind wir be-

rechtigt, die Abstellgebühr (siehe Preise) zu 

verlangen. 

16.2. Ebenso können wir das abholbereite Fahr-

zeug mangels Abholung am vereinbarten Abho-

lungstermin auf Kosten des Kunden einem Dritt-

verwahrer übergeben. 

17. Gefahrtragung 

17.1. AUF DEN VERBRAUCHER GEHT DIE 

GEFAHR DER ZERSTÖRUNG / 

BESCHÄDIGUNG DES KFZS / AGGREGATS 

AB DEM ZEITPUNKT DER BEDUNGENEN 

ÜBERGABE ÜBER. 

17.2. AUF DEN UNTERNEHMERISCHEN 

KUNDEN GEHT DIE GEFAHR ÜBER, SOBALD 

WIR DAS KFZ / AGGREGAT ZUR ABHOLUNG 

IM UNTERNEHMEN ODER LAGER 

BEREITHALTEN, DIESE SELBST ANLIEFERN 

ODER AN EINEN TRANSPORTEUR 

ÜBERGEBEN. 

17.3. FÜR DEN GEFAHRENÜBERGANG BEI 

ÜBERSENDUNG VON WARE AN DEN 

VERBRAUCHER GILT § 7B KSCHG (AB 

ÜBERGABE AN DEN VERBRAUCHER).  

18. Annahmeverzug 

18.1. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir 

berechtigt, bei Bestehen auf Vertragserfüllung 

das Fahrzeug bei uns oder bei Dritten zu ver-

wahren bzw. die Ware (z.B.: Reifen) bei uns 

einzulagern, wofür uns eine in den Geschäfts-

räumlichkeiten ausgezeichnete Lagergebühr zu-

steht.     

18.2. Davon unberührt bleibt unser Recht, das 

Entgelt für erbrachte Leistungen fällig zu stellen 

und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag 

zurückzutreten.  

18.3. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom 

Vertrag dürfen wir einen pauschalierten Scha-

denersatz in Höhe von 25% des Auftragswertes 

zuzüglich USt ohne Nachweis des tatsächlichen 

Schadens vom unternehmerischen Kunden ver-

langen. Die Verpflichtung zur Zahlung eines 



Schadenersatzes durch einen unternehmeri-

schen Kunden ist vom Verschulden unabhängig. 

18.4. Die Geltendmachung eines höheren Scha-

dens ist zulässig. Gegenüber Verbrauchern be-

steht dieses Recht nur, wenn es im Einzelfall 

ausgehandelt wird. 

18.5. Sofern unsere Kosten, Aufwand oder der 

entstandene Schaden den Wert der Sache (z.B.: 

Reifen, altes Auto) übersteigt, sind wir nach 

abermaliger Aufforderung nach einem Monat zur 

außergerichtlichen Verwertung / Entsorgung 

berechtigt. 

19. Eigentumsvorbehalt 

19.1. Die von uns gelieferte, montierte oder 

sonst übergebene Ware bleibt bis zur vollstän-

digen Bezahlung unser Eigentum.  

19.2. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind 

wir bei angemessener Nachfristsetzung berech-

tigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen. Ge-

genüber Verbrauchern als Kunden dürfen wir 

dieses Recht nur ausüben, wenn zumindest eine 

rückständige Leistung des Verbrauchers seit 

mindestens sechs Wochen fällig ist und wir unter 

Androhung dieser Rechtsfolge und unter Set-

zung einer Nachfrist von mindestens zwei Wo-

chen erfolglos gemahnt haben.  

19.3. Der Kunde hat uns vor der Eröffnung der 

Insolvenz über sein Vermögen oder der Pfän-

dung unserer Vorbehaltsware unverzüglich zu 

verständigen.  

19.4. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Ein-

verständnis, dass wir zur Geltendmachung unse-

res Eigentumsvorbehaltes den Standort der 

Vorbehaltsware betreten dürfen. 

19.5. Notwendige und zur zweckentsprechen-

den Rechtsverfolgung angemessene Kosten 

trägt der Kunde. 

19.6. In der Geltendmachung des Eigentums-

vorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom 

Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird.  

20. Gewährleistung 

20.1. Es gelten die Bestimmungen über die ge-

setzliche Gewährleistung. Für gebrauchte Sa-

chen beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr, 

wenn dies im Einzelnen ausverhandelt wurde 

gleichfalls für gebrauchte Kfz, wenn seit dem 

Tag der ersten Zulassung mehr als ein Jahr ver-

gangen ist.  

20.2. Die Gewährleistungsfrist für unsere Leis-

tungen beträgt gegenüber unternehmerischen 

Kunden 1 Jahr ab Übergabe, ½ Jahr für 

Tauschaggregate und –teile. 

20.3. Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels 

abweichender Vereinbarung (z.B. förmliche Ab-

nahme) der Fertigstellungszeitpunkt, spätestens 

wenn der Kunde das Kfz / die Leistung in seine 

Verfügungsmacht übernommen hat oder die 

Übernahme ohne Angabe von Gründen verwei-

gert hat.  

20.4. Ist eine Zug-um-Zug-Übergabe vorgese-

hen, und bleibt der Kunde dem ihm mitgeteilten 

Übergabetermin fern, gilt die Übernahme als an 

diesem Tag erfolgt. 

20.5. Behebungen eines vom Kunden behaup-

teten Mangels stellen kein Anerkenntnis dieses 

vom Kunden behauptenden Mangels dar.  

20.6. Zur Mängelbehebung sind uns seitens des 

unternehmerischen Kunden zumindest zwei 

Versuche einzuräumen. 

20.7. Sind die Mängelbehauptungen des Kunden 

unberechtigt, ist der Kunde verpflichtet, uns ent-

standene Aufwendungen für die Feststellung 

der Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung zu er-

setzen.  

20.8. Der unternehmerische Kunde hat stets zu 

beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeit-

punkt bereits vorhanden war.  

20.9. Mängel am Fahrzeug oder an Teilen die 

der unternehmerische Kunde bei ordnungsge-

mäßem Geschäftsgang nach Ablieferung durch 

Untersuchung festgestellt hat oder feststellen 

hätte müssen, sind uns unverzüglich, spätestens 

3 Tage nach Übergabe schriftlich anzuzeigen. 

Versteckte Mängel müssen ebenfalls in dieser 

angemessenen Frist ab Entdecken angezeigt 

werden.  

20.10. Eine etwaige Nutzung des mangelhaften 

Fahrzeuges oder der Teile, durch welche ein 

weitergehender Schaden droht oder eine Ursa-

chenerhebung erschwert oder verhindert wird, ist 

vom Kunden unverzüglich einzustellen, soweit 

dies nicht unzumutbar ist. 

20.11. Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig 

erhoben, gilt die Ware als genehmigt. 

20.12. Ein Wandlungsbegehren können wir 

durch Verbesserung oder angemessene Preis-

minderung abwenden, sofern es sich um keinen 

wesentlichen und unbehebbaren Mangel han-

delt.  

20.13. Den Kunden trifft die Obliegenheit, eine 

unverzügliche Mangelfeststellung durch uns 

zu ermöglichen.  

20.14. Für Gewährleistungsarbeiten hat der 

Kunde, sofern dies tunlich ist, den Reparatur-

Gegenstand in unseren Betrieb zu überstellen. 

Ist eine Überstellung untunlich, insbesondere 

weil die Sache sperrig oder gewichtig ist, sind 

wir ermächtigt, die Überstellung auf unsere Kos-

ten und Gefahr bzw. die Durchführung der Arbei-

ten im Rahmen der Gewährleistung bei einem 

anderen Kfz-Betrieb zu veranlassen. 

20.15. Die Kosten für den Rücktransport der 

mangelhaften Sache an uns trägt zur Gänze der 

unternehmerische Kunde.  

20.16. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, 

wenn beigestellte Teile des Kunden nicht in 

technisch einwandfreiem und betriebsbereitem 

Zustand sind oder nicht den Herstellervorgaben 

entsprechen, soweit dieser Umstand kausal für 

den Mangel ist. 

21. Haftung 

21.1. Wegen Verletzung vertraglicher oder vor-

vertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Un-

möglichkeit, Verzug etc. haften wir bei Vermö-

gensschäden nur in Fällen von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit. 

21.2.  Gegenüber unternehmerischen Kunden ist 

die Haftung beschränkt mit dem Haftungs-

höchstbetrag einer allenfalls durch uns abge-

schlossenen Haftpflichtversicherung.  

21.3. Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich 

des Schadens an einer Sache, die wir zur Bear-

beitung übernommen haben. Gegenüber Ver-

brauchern gilt dies jedoch nur dann, wenn dies 

einzelvertraglich ausgehandelt wurde. 

21.4. Schadenersatzansprüche unternehmeri-

scher Kunden sind bei sonstigem Verfall binnen 

zwei Jahren gerichtlich geltend zu machen. 

21.5. Der Haftungsausschluss umfasst auch An-

sprüche gegen unsere Mitarbeiter, Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen aufgrund Schädigungen, 

die diese dem Kunden ohne Bezug auf einen 

Vertrag ihrerseits mit dem Kunden zufügen. 

21.6. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für 

Schäden durch unsachgemäße Behandlung 

oder Lagerung, Überbeanspruchung, Nichtbefol-

gen von Bedienungs- und Herstellervorschriften, 

fehlerhafter Inbetriebnahme, Wartung, Instand-

haltung durch den Kunden oder natürliche Ab-

nutzung, sofern dieses Ereignis kausal für den 

Schaden war. Ebenso besteht der Haftungsaus-

schluss für Unterlassung notwendiger Wartun-

gen.  

21.7. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, 

für die wir haften, Versicherungsleistungen 

durch eine eigene oder zu seinen Gunsten abge-

schlossen Schadenversicherung (z.B. Haft-

pflichtversicherung, Kasko, Transport und an-

dere) in Anspruch nehmen kann, verpflichtet sich 

der Kunde zur Inanspruchnahme der Versiche-

rungsleistung. Insoweit beschränkt sich unsere 

Haftung auf die Nachteile, die dem Kunden 

durch die Inanspruchnahme dieser Versicherung 

entstehen (z.B. höhere Versicherungsprämie). 

22. Datenschutz / -verlust 

22.1. Im Zuge von Reparatur- oder Servicearbei-

ten erfolgt auf Grund des Einsatzes elektroni-

scher Diagnosegeräte (Onboard-Diagnose, u.a.)  

die Speicherung sowie der Austausch individuel-

ler Kundendaten mit dem Hersteller und Dritten. 

22.2. Dabei können individuelle Daten (z.B: Tele-

fonnummer, individuelle Fahrzeug- und Reise-

daten) verloren gehen.  

22.3. Der Kunde nimmt dies ausdrücklich und 

zustimmend zur Kenntnis. 

23. Salvatorische Klausel 

23.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirk-

sam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der üb-

rigen Teile nicht berührt.  

23.2. Der unternehmerische Kunde und auch wir 

verpflichten uns jetzt schon gemeinsam – ausge-

hend vom Horizont redlicher Vertragsparteien – 

eine Ersatzregelung zu treffen, die dem wirt-

schaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bedin-

gung am nächsten kommt. 

24. Allgemeines 

24.1. Es gilt österreichisches Recht sowie die 

ÖNORMEN V5050, V5051 und V5080 betref-

fend Kraftfahrzeuge. 

24.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

24.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Unterneh-

mens (Wolfsberg). 

24.4. Für Streitbeilegung können die alternati-

ven Streitbeilegungsstellen für Schlichtung für 

Verbrauchergeschäfte 

(http://www.verbraucherschlichtung.or.at) einge-

schalten werden. 

24.5. Gerichtsstand für alle sich aus dem Ver-

tragsverhältnis oder künftigen Verträgen zwi-

schen uns und dem unternehmerischen Kunden 

ergebenden Streitigkeiten ist das für unseren 

Sitz örtlich zuständige Gericht. Gerichtsstand für 

Verbraucher, sofern dieser seinen Wohnsitz im 

Inland hat, ist das Gericht, in dessen Sprengel 

der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

oder Ort der Beschäftigung hat.  

24.6. Die derzeit herrschende Ungewissheit auf 

Grund der Corona Pandemie (höhere Gewalt) ist 

dem Kunden und uns bewusst und dies wurde in 

die Geschäftsgrundlage mit einbezogen. Der 

Kunde erklärt ausdrücklich, dass er mit den 

Rechtsfolgen bei Annahmeverzug (insbesondere 

gemäß Pkt. 18.) einverstanden ist. 

 

----ENDE AGB FAHRZEUGTECHNIK---- 

http://www.verbraucherschlichtung.or.at/


AGB Webshop  

1. Geltung, Begriffsdefinitionen 

(1) Gerrits Metall & Montagetechnik e.U., Teich-
bauerweg 4, 9431 St.Stefan, Österreich (im Fol-
genden: „wir“ betreibt unter der folgenden Web-
seiten (www.gerritsmetall.at, www.deinanhä-
nger.at, www.deinbauwagen.at, www.deinsanitär-
wagen.at ) einen Online-Shop für Waren. Die 
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen gelten für alle Leistungen zwischen uns und 
unseren Kunden (im Folgenden: „Kunde“ oder 
„Sie“) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gülti-
gen Fassung, soweit nicht etwas anderes aus-
drücklich vereinbart wurde. 

(2) „Verbraucher“ im Sinne dieser Geschäftsbe-
dingungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die über-
wiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. „Unternehmer“ ist eine natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, 
wobei eine rechtsfähige Personengesellschaft 
eine Personengesellschaft ist, die mit der Fähig-
keit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Ver-
bindlichkeiten einzugehen. 

2. Zustandekommen der Verträge, Speiche-

rung des Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertrags-
abschluss gelten für Bestellungen über unseren 
Online-Shop unter  

(2) Unsere Produktdarstellungen im Internet sind 
unverbindlich und kein verbindliches Angebot 
zum Abschluss eines Vertrages. 

(3) Bei Eingang einer Bestellung in unserem On-
line-Shop gelten folgende Regelungen: Der 
Kunde gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, in-
dem er die in unserem Online-Shop vorgesehene 
Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. Die Bestel-
lung erfolgt in folgenden Schritten: 

1. Auswahl der gewünschten Ware, 
2. Hinzufügen der Produkte durch Ankli-

cken des entsprechenden Buttons (z.B. 
„In den Warenkorb“, „In die Einkaufsta-
sche“ o.ä.), 

3. Prüfung der Angaben im Warenkorb, 
4. Aufrufen der Bestellübersicht durch An-

klicken des entsprechenden Buttons 
(z.B. „Weiter zur Kasse“, „Weiter zur 
Zahlung“, „Zur Bestellübersicht“ o.ä.), 

5. Eingabe/Prüfung der Adress- und Kon-
taktdaten, Auswahl der Zahlungsart, Be-
stätigung der AGB und Widerrufsbeleh-
rung, 

6. Abschluss der Bestellung durch Betäti-
gung des Buttons „Jetzt kaufen“. Dies 
stellt Ihre verbindliche Bestellung dar. 

7. Wir versenden nach der Bestellung eine 
automatisierte Bestellbestätigung, mit 
der  der Vertrag noch nicht zustande 
kommt. Der Vertrag kommt zustande, 
wenn wir Ihre Bestellung innerhalb von 
5 Werktagen per gesonderter E-Mail 
ausdrücklich annehmen. 
 

(4) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der 
Vertrag mit Gerrits Metall & Montagetechnik, 

Teichbauerweg 4, 9431 St.Stefan, Österreich zu-
stande. 

(5) Vor der Bestellung können die Vertragsdaten 
über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt 
oder elektronisch gesichert werden. Die Abwick-
lung der Bestellung und Übermittlung aller im Zu-
sammenhang mit dem Vertragsschluss erforderli-
chen Informationen, insbesondere der Bestellda-
ten, der AGB und der Widerrufsbelehrung, erfolgt 
per E-Mail nach dem Auslösen der Bestellung 
durch Sie, zum Teil automatisiert. Wir speichern 
den Vertragstext nach Vertragsschluss nicht. 

(6) Eingabefehler können mittels der üblichen 
Tastatur-, Maus- und Browser-Funktionen (z.B. 
»Zurück-Button« des Browsers) berichtigt wer-
den. Sie können auch dadurch berichtigt werden, 
dass Sie den Bestellvorgang vorzeitig abbrechen, 
das Browserfenster schließen und den Vorgang 
wiederholen. 

(7) Die Abwicklung der Bestellung und Übermitt-
lung aller im Zusammenhang mit dem Vertrags-
schluss erforderlichen Informationen erfolgt per 
E-Mail oder Telefon zum Teil automatisiert. Sie 
haben deshalb sicherzustellen, dass die von 
Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutref-
fend ist, der Empfang der E-Mails technisch si-
chergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-
Filter verhindert wird. 

(8) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zu-
stande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des 
Kaufangebots erklären (Auftragsbestätigung) 
oder wenn wir die Ware – ohne vorherige aus-
drückliche Annahmeerklärung – an Sie versen-
den. 

3. Gegenstand des Vertrages und wesentliche 

Merkmale der Produkte 

(1) Bei unserem Online-Shop ist Vertragsgegen-
stand: 

1. Der Verkauf von Waren. Die konkret an-
gebotenen Waren können Sie unseren 
Artikelseiten entnehmen. 

(2) Die wesentlichen Merkmale der Ware finden 
sich in der Artikelbeschreibung. 

(3) Für den Verkauf digitaler Produkte gelten die 
aus der Produktbeschreibung ersichtlichen oder 
sich sonst aus den Umständen ergebenden Be-
schränkungen, insbesondere zu Hard- und/oder 
Softwareanforderungen an die Zielumgebung. 
Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes verein-
bart ist, ist Vertragsgegenstand nur die private 
und gewerbliche Nutzung der Produkte ohne das 
Recht zur Weiterveräußerung oder Unterlizensie-
rung. 

4. Preise, Versandkosten und Lieferung 

(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten 
Preise sowie die Versandkosten sind Gesamt-
preise und beinhalten alle Preisbestandteile ein-
schließlich aller anfallenden Steuern. 

(2) Der jeweilige Kaufpreis ist vor der Lieferung 
des Produktes zu leisten (Vorkasse), es sei denn, 
wir bieten ausdrücklich den Kauf auf Rechnung 
an. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungs-
arten sind unter einer entsprechend bezeichneten 
Schaltfläche im Online-Shop oder im jeweiligen 
Angebot ausgewiesen. Soweit bei den einzelnen 
Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die 
Zahlungsansprüche sofort zur Zahlung fällig. 

Alle Zahlungen haben direkt an den Verkäufer zu 
erfolgen, alle Zahlungen an Vertreter oder sons-
tige Personen gehen auf Gefahr des Zahlenden. 
Schecks, und evtl. andere Zahlungsmittel werden 
nur zahlungshalber, nicht an Erfüllungsstatt ange-
nommen. 

(3) Zusätzlich zu den angegebenen Preisen kön-
nen für die Lieferung von Produkten Versandkos-
ten anfallen, sofern der jeweilige Artikel nicht als 
versandkostenfrei ausgewiesen ist. Die Versand-
kosten werden Ihnen auf den Angeboten, ggf. im 
Warenkorbsystem und auf der Bestellübersicht 
nochmals deutlich mitgeteilt. 

(4) Alle angebotenen Produkte sind, sofern nicht 
in der Produktbeschreibung anders angegeben 
bzw. Ihnen durch uns telefonisch oder per Mail 
anders mitgeteilt, sofort versandfertig. 

(5) Maßgebend sind die in der Auftragsbestäti-
gung des Verkäufers genannten Preise.  

(6) Eine Vereinbarung von Skonto oder Rabatt 
bedarf der schriftlichen Bestätigung. 

(7) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, seine 
Preise in dem Rahmen zu ändern, indem nach 
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 
-erhöhungen aufgrund von „Tarifabschlüssen“ 
oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese 
wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen 
nachweisen. Alle Nebengebühren, öffentliche Ab-
gaben, sowie etwa neu hinzukommende Steuern, 
Frachten etc. oder deren Erhöhungen, durch wel-
che die Lieferung mittelbar oder unmittelbar be-
troffen oder versteuert wird, sind vom Käufer zu 
tragen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften entgegenstehen. 

(8) Die im Angebot des Verkäufers genannten 
Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der 
Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsda-
ten unverändert bleiben und schriftlich vom Ver-
käufer bestätigt werden. 

(9) Eventuelle Preisfehler durch irrtümliche 
Falscheingabe oder Softwarefehler stornieren die 
betroffene Bestellung. Der Verkäufer informiert in 
diesem Fall den Käufer umgehend, spätestens je-
doch innerhalb von 48 Stunden. 

5. Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbe-

halt 

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur 
ausüben, soweit es sich um Forderungen aus 
demselben Vertragsverhältnis handelt. 

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises unser Eigentum. 

(3) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehal-
tes gilt nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn 
der Verkäufer dies ausdrücklich schriftlich erklärt. 
Der Verkäufer behält sich den Rücktritt vom Ver-
trag bei Stellung eines Insolvenzantrages vor. Der 
Käufer ist verpflichtet, vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens sämtliche gelieferten Gegen-
stände herauszugeben. 

(4) Es kann vorkommen, dass einige auf unserer 
Webseite angegebene Produkte wegen eines 
Tippfehlers einen falschen Preis ausgewiesen ha-
ben. Angesichts dessen behalten wir uns das 
Recht vor, die schon bestätigten Bestellungen 
teilweise oder vollständig abzulehnen. Bei Vo-
rauszahlung des Kaufpreises des Produktes wird 

http://www.gerritsmetall.at/
http://www.deinanhänger.at/
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Ihnen der betreffende Betrag innerhalb von 5 Ar-
beitstagen zurücküberwiesen. 

6. Widerrufsrecht 

Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht. 
Dieses richtet sich nach unse-
rer Widerrufsbelehrung. 

7. Haftung 

(1) Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausnahmen 
ist unsere Haftung für vertragliche Pflichtverlet-
zungen sowie aus unerlaubter Handlung auf Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

(2) Wir haften bei leichter Fahrlässigkeit im Falle 
der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Ge-
sundheit oder bei Verletzung einer vertragswe-
sentlichen Pflicht unbeschränkt. Wenn wir durch 
leichte Fahrlässigkeit mit der Leistung in Verzug 
geraten sind, wenn die Leistung unmöglich ge-
worden ist oder wenn wir eine vertragswesentli-
che Pflicht verletzt haben, ist die Haftung für da-
rauf zurückzuführende Sach- und Vermögens-
schäden auf den vertragstypisch vorhersehba-
ren Schaden begrenzt. Eine vertragswesentliche 
Pflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages über-
haupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Errei-
chung des Vertragszwecks gefährdet und auf de-
ren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. 
Dazu gehört insbesondere unsere Pflicht zum Tä-
tigwerden und der Erfüllung der vertraglich ge-
schuldeten Leistung, die in § 3 beschrieben wird. 

8. Vertragssprache 

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch 
zur Verfügung. 

9. Gewährleistung 

(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. 

(2) Gegenüber Unternehmern beträgt die Ge-
währleistungsfrist auf gelieferte Sachen 12 Mo-
nate. 

(3) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sa-
che/die digitalen Güter oder die erbrachte Dienst-
leistung bei Vertragserfüllung umgehend auf Voll-
ständigkeit, offensichtliche Mängel und Transport-
schäden zu überprüfen und uns sowie dem Spe-
diteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzutei-
len. Kommen Sie dem nicht nach, hat dies natür-
lich keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Ge-
währleistungsansprüche. 

10. Lieferung 

Die Lieferverpflichtung steht bei Geschäften mit 
Unternehmern unter dem Vorbehalt richtiger oder 
rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, nicht 
richtige oder verspätete Belieferung ist durch den 
Verkäufer verschuldet. 

Lieferfristen und -termine gelten als nur annä-
hernd vereinbart, es sei denn, dass der Verkäufer 
eine schriftliche Zusage ausdrücklich als verbind-
lich gegeben hat. Die Lieferzeit beginnt mit dem 
Tag der Bestellungsannahme bzw. mit dem Zu-
gang der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 
völliger Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten 
und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen 
des Käufers wie z.B. Leistung von Anzahlungen 

gemäß III. a.E. Fixgeschäfte sind ausgeschlos-
sen. Bei Verkäufen ab Werk sind die Lieferfristen 
und Termine eingehalten, wenn die Ware inner-
halb der Lieferfrist oder zu dem Liefertermin das 
Werk verlässt. Die Lieferfrist gilt mit der rechtzeiti-
gen Meldung der Versandbereitschaft als einge-
halten, wenn die Absendung ohne Verschulden 
des Verkäufers unmöglich ist. Die Lieferfrist ver-
längert sich angemessen bei höherer Gewalt, Ar-
beitskämpfen, Unruhen, behördlichen Maßnah-
men, Ausbleiben von Zulieferungen von Lieferan-
ten und sonstigen unvorhersehbaren, unabwend-
baren und schwerwiegenden Ereignissen für die 
Dauer der Störung. Die vereinbarte Lieferfrist ver-
längert sich – unbeschadet mit den Rechten des 
Verkäufers aus Verzug des Käufers – um den 
Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflich-
tungen aus diesem oder einem anderen Ab-
schluss in Verzug ist. Das Verstreichen bestimm-
ter Lieferfristen/-termine befreit den Käufer, der 
vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht von der 
Setzung einer angemessenen, in aller Regel vier 
Wochen betragenden Nachfrist zur Erbringung 
der Leistung und der Erklärung, dass er die Leis-
tung nach Ablauf der Frist ablehnen werde. Liegt 
seitens des Verkäufers lediglich leichte Fahrläs-
sigkeit vor, ist der Schadenersatz auf die Mehr-
aufwendung für einen Deckungskauf oder Ersatz-
vornahme beschränkt. Schadenersatzansprüche 
wegen Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung 
sind bei Verträgen mit Unternehmern ausge-
schlossen. Der Besteller darf Teillieferungen nicht 
zurückweisen. 

Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach 
Maßgabe der Verpackungsverordnung werden 
vom Verkäufer nicht zurückgenommen. Der Käu-
fer hat für eine ordnungsgemäße Entsorgung der 
Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. 

11. Übernahmebedingungen 

Tritt der Käufer nach Vertragsabschluss und vor 
der Fertigung des Erzeugnisses vom Vertrag zu-
rück, so ist der Verkäufer berechtigt 15 % des 
Kaufpreises als Abstandssumme zu verlangen, 
wobei das Recht auf die Geltendmachung eines 
darüber hinaus gehenden Schadens vorgehalten 
bleibt. Tritt der Käufer nach Vertragsabschluss 
und während der Fertigung der Erzeugnisse vom 
Vertrag zurück, so ist der Verkäufer berechtigt 20 
% des Kaufpreises als Abstandssumme zu ver-
langen, bei Sonderanfertigungen oder Sonder-
fahrzeugen beträgt die Abstandssumme mindes-
tens 50% des Kaufpreises, wobei das Recht auf 
die Geltendmachung eines darüber hinaus ge-
henden Schadens vorgehalten bleibt. 

12. Gewährleistung 

(1) Für die Güte des verarbeiteten Materials, der 
Konstruktion und Ausführung des gekauften Er-
zeugnisses leistet der Verkäufer dem ersten Ab-
nehmer gegenüber bei neu hergestellten Pkw-An-
hängern bis 3,5 to eine Gewährleistung auf die 
Dauer von 12 Monaten ab Gefahrübergang, und 
bei neu hergestellten druckluftgebremsten Anhä-
ngern eine Gewährleistung auf die Dauer von 12 
Monaten ab Gefahrübergang. Bei gebrauchten 
Erzeugnissen, Ausstellungsfahrzeugen, Vorführ-
fahrzeugen oder Schnäppchenmarktangeboten 
ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen, so-
weit der Abnehmer ein Kaufmann oder eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechtes oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Bei 
Verbrauchern als erstem Abnehmer gelten die ge-
setzlichen Regelungen. 

(2) Beanstandungen oder Mängel wegen erkenn-
barer, unvollständiger und unrichtiger Lieferung 
oder eventueller Transportschäden sind unver-
züglich, spätestens nach Empfang der Ware auf 
dem Frachtbrief / CMR schriftlich zu vermerken 
und dem Verkäufer schriftlich mitzuteilen. Mängel, 
die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb die-
ser Frist nicht entdeckt werden können, sind un-
verzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzei-
gen. Bei beiderseitigem Handelsgeschäft unter 
Kaufleuten bleiben die §§ 377, 378 HGB unbe-
rührt. Die Meldung der Gewährleistungsansprü-
che hat mit dem entsprechenden Meldeformular 
des Verkäufers zu erfolgen. 

Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäu-
fer zunächst nach seiner Wahl unter Ausschluss 
anderer Ansprüche zur Nachbesserung (max. 3 
Versuche) und/oder Ersatzlieferung verpflichtet. 
Im Falle der Mängelbeseitigung ist der Verkäufer 
verpflichtet, die zum Zweck der Mängelbeseiti-
gung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Die Ver-
bringungskosten des Käufers zum / vom Erfül-
lungsort werden nicht übernommen. Der Käufer 
ist verpflichtet, die mangelhaften Teile an den Ver-
käufer heraus zu geben bzw. die Abholung durch 
den Verkäufer zu zulassen. 

(3) Im Falle verzögerter, unterlassener oder miss-
lungener Nachbesserung (max. 3 Versuche) oder 
Ersatzlieferung kann der Käufer Herabsetzung 
der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zu-
rücktreten. Für die Ersatzlieferung und die Aus-
besserung wird in gleicher Weise Gewähr geleis-
tet wie für den ursprünglichen Liefergegenstand. 
Technisch bedingte Änderungen der Konstruktion 
oder der Form, sowie Abweichungen in der Farbe 
oder im Farbton stellen keine Mängel dar, soweit 
diese unter Berücksichtigung der Interessen des 
Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. 

Mängelansprüche bestehen grundsätzlich nicht 
bei nur unerheblicher Abweichung von der verein-
barten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Be-
einträchtigung der Brauchbarkeit, bei Nichtbeach-
tung von vorgeschriebenen Wartungsintervallen 
oder nicht eingehaltenen Serviceintervallen, bei 
natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach 
dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Bean-
spruchung ungeeigneter Betriebsmittel oder die 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entste-
hen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt 
sind. 

Jedoch besteht die Gewährleistung nur bis zum 
Ende der Gewährleistungszeit für den ursprüngli-
chen Gegenstand, soweit nicht eine gesetzliche 
Regelung eingreift. Mängelrügen entbinden nicht 
von der Verpflichtung zur Einhaltung der verein-
barten Zahlungsverpflichtungen. Zusicherung von 
Eigenschaften bedarf in jedem Falle der schriftli-
chen Erklärung des Verkäufers und Bestätigung. 

(4) Für Teile, die der Verkäufer nicht selber herge-
stellt hat, übernimmt dieser nur in der Form eine 
Gewährleistung, in welcher ihm selber vom Her-
stellerwerk dieser Teile Gewährleistung geleistet 
wird und vorrangig nur in Form der Abtretung sol-
cher Ansprüche an den Käufer. 

(5) Die vom Verkäufer übernommene Gewährleis-
tung erlischt, wenn am gelieferten Gegenstand 
von eigener oder fremder Seite unsachgemäße 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen wurden 
oder durch den Einbau von Teilen fremder Her-
kunft dieser verändert worden ist und der Scha-
den in ursächlichem Zusammenhang mit der vor-
genommenen Veränderung steht. Aus den daraus 
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entstehenden Folgen bestehen ebenfalls keine 
Mängelansprüche. Die Gewährleistung wird fer-
ner ausgeschlossen, wenn eine Überschreitung 
des nach den einschlägigen Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung zulässigen Gesamtge-
wichts oder der Achslasten oder dem Lieferver-
trag zugrunde liegenden Nutzlast oder Fahrge-
stelltragfähigkeit festgestellt wird. Natürlicher Ver-
schleiß und Beschädigungen, die auf fahrlässige 
und/oder unsachgemäße Behandlung zurückzu-
führen sind, werden von der Gewährleistung aus-
geschlossen. 

(6) Farbabweichungen von Lackierungen sowie 
Farbgebungen von Teilen aller Art und Planenfar-
ben sowie Digitaldrucken im technisch zulässigen 
und technisch bedingten Umfang stellen keinen 
Mangel dar. Im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung und Umstellung von REACH-konformen Far-
ben und Herstellungsverfahren kann keine Ge-
währleistung für eine Farbtreue von Lackierungen 
sowie Farbgebungen von Teilen aller Art und Pla-
nenfarben sowie Digitaldrucken an neuen Fahr-
zeugen gegenüber bereits ausgelieferten Fahr-
zeugen übernommen werden. 

13. Ersatzteile 

Die Regelungen dieser AGB in den Ziffern I – IX 
gelten auch für Ersatzteile mit folgenden Ergän-
zungen:  

1. Ersatzteile aus dem gängigen Ersatzteilange-
bot des Verkäufers werden gegen Vorkasse oder 
auf Rechnung verkauft. Die Lieferung erfolgt in-
klusive Verpackung, zzgl. Versandkosten. 

2. Die Lieferung ist unverzüglich zu kontrollieren. 
Für eventuelle Rücklieferung ist ein spezieller 
Rücklieferschein der Ware beizufügen, welcher 
vom Verkäufer auf Anforderung übersandt wird. 
Unfrei an den Verkäufer zurückgesandte Ware 
oder Ware mit fehlendem Rücklieferschein wird 
vom Verkäufer nicht angenommen.  

3. Bei Falschbestellungen von Ersatzteilen aus 
dem gängigen Ersatzteilangebot durch den Käu-
fer ist der Käufer verpflichtet, die Ware unbeschä-
digt und sorgfältig verpackt auf eigene Kosten an 
den Verkäufer zurück zu senden. Der Verkäufer 
ist berechtigt, in diesem Fall für den entstandenen 
Verwaltungs- und Lageraufwand auch Bearbei-
tungskosten von 10% des Nettowarenwertes zu 
verlangen.  

4. Bei Falschlieferung von Ersatzteilen aus dem 
gängigen Ersatzteilangebot durch den Verkäufer 
oder bei berechtigten Gewährleistungsansprü-
chen bei Ersatzteilen ist der Käufer verpflichtet, 
dies unverzüglich zu melden und die Ware sorg-
fältig zu verwahren. Der Verkäufer ist berechtigt 
und verpflichtet, die Ware beim Käufer auf eigene 
Kosten abholen zu lassen.  

5. Für ordnungsgemäß gelieferte Sonderteile, 
Sonderplanen oder auf Wunsch des Käufers an-
gefertigte Fertigungsteile erfolgt keine Rück-
nahme durch den Verkäufer.  

6. Erfolgt der Versand auf ausdrücklichen 
Wunsch des Käufers als Nachtversand ohne De-
pot, trägt der Käufer ab Gefahrübergang das allei-
nige erhöhte Risiko.  

7. Für den Zeittraum des Verzuges mit der Be-
zahlung der angeforderten Vorkasse innerhalb ei-
ner gesetzten Frist bzw. der Übernahme von Er-
satzteilen durch den Käufer verwahrt der Verkäu-
fer diese Erzeugnisse für den Käufer auf dessen 

Risiko unter ausdrücklicher Vereinbarung eines 
Haftungsausschlusses: Der Verkäufer ist berech-
tigt, dafür ein angemessenes Lagergeld von min-
destens vier € pro Erzeugnis und pro Tag an den 
Besteller zu berechnen. 

14. Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt österreichisches Recht. Bei Verbrau-
chern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch 
der durch zwingende Bestimmungen des Rechts 
des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des 
Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen 
wird (Günstigkeitsprinzip). 

(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden 
ausdrücklich keine Anwendung. 

(3) Der Verkäufer ist berechtigt, redaktionelle Än-
derungen im Text der AGB kontinuierlich vorzu-
nehmen. Der Käufer verzichtet auf diesbezügliche 
Hinweisinformation. 

(4) Sofern es sich beim Kunden um einen Kauf-
mann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Strei-
tigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem 
Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. 

----ENDE AGB WEBSHOP---- 

 

 


